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Das Basler Kantonsparlament
hat sich schon mehrfach dafür
ausgesprochen, das Stimm-
rechtsalter von 18auf 16 Jahre zu
senken. Doch während auf kan-
tonaler Ebene noch die zustän-
digeKommission über die Frage
nach Mündigkeit und Mitspra-
cherecht diskutiert, überholt
das kleine Schwesterparlament
den Grossen Rat.

Die Frage nach dem Stimm-
rechtsalter beschäftigte diese
Woche auch denBürgergemein-
derat, also das Überbleibsel des
Gemeindeparlaments der Stadt
Basel. Und dieser sprach sich
beim aktiven Stimm- undWahl-
recht, also beim Wählen und
Abstimmen, für eine Alterssen-

kung aus. Dies gilt aber natür-
lich nur für die wahlberechtig-
ten Personen, also 16- bis 18-
Jährige, die in der Stadt Basel
wohnen und gleichzeitig noch
das Basler Bürgerrecht besitzen.

Bürgerliche kritisieren
«Verfassungsbruch!»
Der Entscheid sorgt nun aber
auch nach der Debatte für Dis-
kussionen. FDP, LDP und SVP
verschafften nach der Sitzung
ihrem Unmut in einem gemein-
samen Communiqué Luft. Die
geplante Senkung des Stimm-
rechtsalters sei ein «Verfas-
sungsbruch».

Die drei bürgerlichen Partei-
enberufen sichdabei auf denBe-
richt der Aufsichtskommission,
die im Vorfeld abgeklärt hat, ob

die Bürgergemeinde auf eigene
Faust das Stimmrecht ausdeh-
nen kann. Dazu befragte sie
unter anderemzwei hochrangige
Juristinnen des Kantons. Das Fa-
zit derKommissionwar deutlich:
Die Einführung des Stimm-
rechtsalters 16 ist «rechtswidrig
und somit unzulässig». Gemäss
Kantonsverfassung dürften nur
Einwohnergemeinden die de-
mokratischen Spielregeln än-
dern, nicht aber die Bürgerge-
meinde. Die Ironie: Riehen dürf-
te also, will aber nicht, was das
deutliche Abstimmungsergebnis
vor zwei Jahren zeigte.

Staatskanzlei widerspricht
sich selber
Nur: In einem früheren Bericht
zur gleichen Frage haben sich

die Juristen des Kantons noch
ganz anders geäussert: «Die
Staatskanzlei kann keine Grün-
de erkennen, weshalb eine Bür-
gergemeinde im vorliegenden
Zusammenhang in ihrer Auto-
nomie anders zu qualifizieren
wäre als eine Einwohnerge-
meinde», schrieben sie. Dem-
entsprechend wäre also die Ein-
führung des Stimmrechtsalters
16 möglich.

«Wir haben zwei juristische
Einschätzungen, die beide
nachvollziehbar sind», sagt Bür-
gergemeinderätin Cordula Löt-
scher, die den Vorstoss zusam-
men mit Marina Schai im Na-
men der Mitte-Fraktion
eingereicht hat. Entsprechend
habe sich die Frage gestellt, ob
sich das Parlament vorauseilend

einschränken oder einen politi-
schen Entscheid fällen soll und
die juristischen Fragen den zu-
ständigen Stellen überlasse.
Und da seiman zum Schluss ge-
kommen: «In dubio pro Ge-
meindeautonomie.»

Personelle
Überschneidungen
Der Ball liegt nun bei der Basler
Regierung, respektive bei der
Staatskanzlei. Also bei eben die-
ser Stelle, die sich in ihren zwei
Gutachten selber widerspro-
chenhat. FDP, LDPund SVPha-
ben bereits angekündigt, dass
sie die Frage mit einer Verfas-
sungsbeschwerde vors Appella-
tionsgericht ziehen wollen, soll-
te der Regierungsrat «wider Er-
warten zum Schluss kommen,

Jonas Hoskyn dass das Vorhaben verfassungs-
konform sei».

Spätestens dortwird es dann
auch personell kompliziert.
Denn die Gegner argumentie-
ren unter anderem mit einer
Einschätzung in der juristischen
Fachliteratur. Verfasst hat diese
ausgerechnet Stephan Wull-
schleger, seinesZeichensVorsit-
zender Präsident am Appella-
tionsgericht. Dass er als Richter
seine eigene Einschätzung als
Experte beurteilen würde, ist
kaumwahrscheinlich. Doch das
ist nicht die einzige Überschnei-
dung: Denn auch Bürgerge-
meinderätin Lötscher ist nicht
nur Jus-Professorin, sondern
auchRichterin amBasler Appel-
lationsgericht, müsste also auch
in den Ausstand treten.

Magnolien. Sie sind üppig, sie sind kitschig und sie ha-
ben gerade wieder Hochsaison. Jährlich zieht deren
Blüte in Basel mittlerweile Ströme von Familienfoto-
grafenundSocial-Media-Influencernan.Einerderbe-

liebtesten Fotospots ist die Basler Pauluskirche. Die
Gartenanlage vordemSakralbauverfügt über ein paar
der hübschestenExemplare der Stadt undwird gerade
entsprechend von Pixeljägern gestürmt. Bild: Kenneth Nars

Schulen DerBaslerRegierungs-
rat muss sich Gedanken ma-
chen, wie die Organisation von
Stellvertretungen an Basler
Schulen geregelt werden soll.
Gefordert hatte die Regelung
Mitte-Grossrätin Andrea
Strahm, nachdem die bz über
die bisherige Handhabung be-
richtet hatte. Kranke Lehrerin-
nen undLehrermussten anBas-
ler Schulen teilweise eigenstän-
dig eine Stellvertretung suchen,
dies via selbst organisierte
Whatsapp-Gruppe.

Stillschweigend überwiesen
hat der Grosse Rat die Forde-
rung nach der Schaffung einer
sicheren Datenbank mit einem
Pool an qualifizierten Stellver-
treterinnen und Stellvertretern.
Zudem soll eine klare Weisung
ausgearbeitet werden, dass die
Suche einer Stellvertretung
nicht anLehrpersonendelegiert
werden darf, wenn diese sich
krankgemeldet haben. (zaz)

Grosser Rat Das «Kinder-
näscht» im Kleinbasel ermög-
licht es, Kinder kurzfristig und
für ein paar Stunden zur Betreu-
ung abzugeben – als einzige Ad-
resse in Basel-Stadt. Der Kin-
derhort nimmt Kinder von 8
Monaten bis zu 12 Jahren auf –
stundenweise oder regulär an
bestimmten Tagen. Vergange-
nes Jahr wurde bekannt, dass
die staatliche Unterstützung
ausläuft, das Betreuungsange-
bot deshalb schliessen muss.

Der Kanton Basel-Stadt hat-
te die Institution vorher mit
einem jährlichen Beitrag von
72’000 Franken unterstützt.
Mittlerweile konnte der Betrieb
durch eine Spendenaktion des
Vereins «Gärngschee» für ein
weiteres Jahr gesichert werden.
Der Grosse Rat stimmte (66 Ja,
25 Nein) jetzt einemVorstoss zu,
wonach die Regierung prüfen
soll, wie das «Kindernäscht» fi-
nanziell dauerhaft gesichert
werden kann. (bz)

Im Kanton Basel-Stadt leben
schätzungsweise 4000 Sans-
Papiers. Ihnen soll der Zugang
zu einem Aufenthaltsstatus er-
leichtert werden, befand eine
Mehrheit des Grossen Rats am
Mittwoch. Es geht um die so-
genannte Härtefallregularisie-
rung.

Die Härtefallregelung sieht
die Möglichkeit vor, dass Sans-
Papiers eine Aufenthaltsbewilli-
gung erhalten. Dies, wenn sich
die Person in einer persönlichen
Notlage befindet und es ihr

Zara Zatti nicht zugemutet werden kann,
in ihr Herkunftsland zurückzu-
kehren. Weitere Kriterien wer-
denvorgegeben. SomüssenPer-
sonen mit schulpflichtigen Kin-
dern fünf Jahre, Personen ohne
Kinder zehn Jahre imKanton le-
ben, sie brauchen Deutsch-
kenntnisse und dürfen nicht
vorbestraft sein. Das kantonale
Migrationsamt prüft Anträge
und leitet diese dem Staatsse-
kretariat für Migration (SEM)
weiter, wenn es die Vorausset-
zungen als erfüllt erachtet.
Kommt das Migrationsamt zu
einem negativen Entscheid, be-

rät die Härtefallkommission
über die Gesuche. Im Jahr 2025
bewilligte das SEM elf Anträge
von Sans-Papiers aus Basel.

EinMerkblatt informiert
über das Vorgehen
Seit 2019 werden die Vorausset-
zungen für ein Gesuch im Kan-
ton Basel-Stadt in einem Merk-
blatt festgehalten. Diese Hand-
habung ging SP-Grossrat Beda
Baumgartner zu wenig weit.
Mittels Motion fordert er, dass
der Regierungsrat die Bewilli-
gung von Härtefällen aktiv vo-
rantreibt und die Verfahren so

gestaltet, «dass möglichst viele
eine Regularisierung erhalten
können.» SVP, LDP und FDP
waren gegen die Überweisung,
am Schluss stimmten 62 Gross-
räte dafür, 32 dagegen.

Oliver Battaglia (LDP) war
der Meinung, dass in Basel be-
reits eine «vergleichbar libera-
le» Praxis herrsche, das Vorge-
hen für ein Gesuch sei transpa-
rent in einem Merkblatt
festgehalten. «Wir müssen das
Radnicht neu erfinden,wenn es
bereits läuft.» Battaglia betonte
den Ausnahmecharakter von
Härtefällen: «Eine pauschale

Maximierung widerspricht dem
Kern des Gesetzes.»

AminaTrevisan (SP)verwies
auf die geringe Anzahl der
gestelltenGesuche.Mit derMo-
tion würde nichts an der Bun-
desgesetzgebung geändert wer-
den, aber «der Handlungsspiel-
raum soll genutzt werden».
Ähnlich sahesBülentPekerman
(GLP): «Härtefallregularisie-
rungen dürfen nicht nur theore-
tisch erreichbar sein.Die betrof-
fenen Personenmüssen wissen,
ob und unter welchen Voraus-
setzungen ein Verfahren mög-
lich ist.»

Verfassungskrisli in der Bürgergemeinde
Bei der Bürgergemeinde soll schon ab 16 Jahren gewählt werden können. Das letzteWort ist aber noch nicht gesprochen.

Blütentraum am Magnolienbaum – vor der Pauluskirche ist wieder Zeit für Fotoshootings Keine Vertretung
über Whatsapp

Wieder Geld für
«Kindernäscht»

Einfacher zum legalen Aufenthalt
Der Regierungsrat soll die Bewilligung vonHärtefällen für Sans-Papiers aktiv vorantreiben, findet der Grosse Rat.


